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gewerblich-technischen Bereich resultiert auch eme sehr v1el ge­
ringere Besetzung von besonderen Ausbildungsgängen für Be­
hinderte durch Mädchen, da diese erfahrungsgemäß sich weit­
gehend fur eine Ausbildung 1m kaufmännischen und Diensi­
leistungsbereich interessieren Es kann insoweit auch n1cht d1e 
Rede davon se1n, daß e1ne Gleichberechtigung für weibliche Ju­
gendliche h1ns1chtlich der Berufswahl n1cht gegeben se1; vielmehr 
w1rd gerade beispielsweise durch d1e Berufsberatungsstatistik 
der Bundesanstalt für Arbeit - untermauert, daß die Berufswahl 
der Madchen (auch ihrer Eitern und Ihres sonstigen sozialen Um­
feldes) auf nicht-gewerbliche Berufe gerichtet ist. 

Peter Wardeimann 

Der Katalog der Merkmale fur eme mogl1che Erhebung uber be­
hinderte Jugendliche w1rd fur uberzogen und vollig praxisfremd 
gehalten. Dies gilt insbesondere fur d1e Merkmale Lernorte, För­
derungsmaßnahmen und Art der amtlich testgestellten Behmde­
rung, alle d1ese Merkmale werden jedenfalls be1 den zustand1gen 
Stellen n1cht erfaßt 
Schließlich 1st zu unterstreichen, daß vom DIHT nach wie vor die 
Auffassung vertreten w1rd, eme Befragung aller Auszubildenden 
nach der Art ihrer Behinderung (körperlich, geistig oder seelisch) 
bedeute fur d1e Auszubildenden eine unzumutbare Diskriminie­
rung 

Gleichwertige Integration Behinderter in 
anerkannte Ausbildungsberufe 
(Entgegnung auf die Stellungnahme von Sigrid Kümmerlein) 

ln der Stellungnahme von S1grid Kümmerlein (DIHT) werden funf 
Punkte angesprochen, denen im folgenden einzeln und 1m Zu­
sammenhang entgegnet werden soll. 

Erstens glaubt die Autorin, den entscheidenden Grund für das 
Überwiegen der Sonderregelungen im gewerblich-technischen 
Bereich in den nach allen Erfahrungen besser ausgebildeten ma­
nuellen und fachpraktischen Fertigkeiten der behinderten Ju­
gendlichen ident1f1z1ert zu haben. Zumichst: Stimmt dieser Tat­
bestand eigentlich so pauschal? Hat d1e Verfasserin hier nicht vor 
allem geistig Behinderte 1m Auge (wobei die pauschale Annahme 
auch für diese Gruppe zu uberprufen wäre)? Handelt es s1ch be1 
v1elen geistig Behinderten n1cht nur um Lernbehinderte? Ich habe 
darauf hingewiesen, daß von den 156 ausgewählten behinderten 
Auszubildenden von 9 Industrie- und Handelskammern, über die 
uns detailliertere Daten vorliegen, immerhin 38,5 Ofo e1ne Haupt­
schule besucht haben und von diesen wiederum 58,3 Ofo emen 
Abschluß hatten Es durfte s1ch also bei den behinderten Jugend­
lichen vielfach auch um solche handeln, die bei entsprechender 
Förderung durchaus eine normale kaufmann1sche oder gewerb­
lich-technische Ausbildung durchlaufen konnen Der Anteil der 
ge1st1g behmderten Jugendlichen an der Gesamtzahl der behin­
derten Jugendlichen (Körperbehinderte, Sehbeh1nderte/Biinde, 
Schwerhönge, Gehorlose, Sprachbehinderte) schwankt etwa 
zw1schen 25 und 50 Ofo* Leider liegen auch h1er keme exakteren 
Daten vor Es scheint m1r allerdings offenkundig, daß anges1chts 
dieser Zahlen, d1e Annahme der weitaus günstigeren Ausbildung 
manueller und fachpraktischer Fertigkeiten bei behinderten Ju­
gendlichen so pauschal n1cht haltbar ist. Ferner. Ist d1e 1mpliz1te 
Gleichsetzung vom Vorherrschen manueller und fachpraktischer 
Fertigkeiten in der gewerblich-technischen und von kognitiven 1n 
der kaufmännischen Ausbildung eigentlich - w1ederum sc pau­
schal - vertretbar? Wenn schon spezielle Ausbildungsregelun­
gen getroffen werden, b1eten sich dann nicht auch e1ne ganze 
Re1he kaufmann1scher Ausbildungsberufe an? Ist d1e konstatierte 
S1tuat1on n1cht auch eme Folge des fehlenden Angebots der Be­
tnebe? Konkret· Best1mmt nicht das einseitige Angebot uberwle­
gend die Ausbildungschancen der behinderten Jugendlichen? 

Aus dem - wie ich meine - n1cht notwendigerweise stärkeren 
Gew1cht der Ausbildungsregelungen 1m gewerbl1ch-techn1schen 
Bere1ch erklärt d1e Verfassenn dann zweitens die von m1r hervor­
gehobene geringe Besetzung von speziellen Ausbildungsgangen 
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durch behinderte Mädchen. Hier scheint m1r e1n mnerer Wider­
spruch vorzuliegen Wenn tatsachlich d1e manuellen und fach­
praktischen Fertigkeiten überwiegen und daraus d1e starke Be­
setzung gewerblich-technischer Ausbildungsberufe folgt, w1eso 
gilt das n1cht auch für behinderte Madchen? Offenbar besteht 
doch auch e1ne E1gnung für kaufmann1sche Berufe, d1e nicht nur 
aus den erfahrungsgemäß vorhandenen Interessen der Mädchen 
erklart werden kann Es stellt s1ch d1e Frage, ob hier nicht eme 
angeblich vorhandene Nachfrage der Mädchen und angeblich 
überwiegende manuelle Fertigkeiten der Jungen hervorgehoben 
werden, um e1n pnmar beineblich determiniertes Angebot zu be­
gründen Wenn aber be1Sp1elswe1se die Berufswahl der behinder­
ten Madchen tatsächlich so e1nse1t1g ausgerichtet wäre, w1e Sl­
grid Kümmerle1n memt (wer hat das untersucht?), muß das e1n 
für allemal so bleiben? Chanceneröffnung erre1cht man nicht 
durch Zement1erung von Vorurteilen. Es gibt m1ttlerwe1le eine 
ganze Re1he von Bemühungen d1e verminderten Ausbildungs­
chancen fur Madchen zu verbessern. Dieser Tatbestand sollte 
auch S1gnd Kummerlein, die zudem M1tgl1ed des Frauenaus­
schusses am Bundes1nst1tut fur Berufsbildung ist, bekannt se1n. 
D1ese Anstrengungen können vor behinderten Mädchen doch 
nicht ernsthaft haltmachen. 

Was drittens die starke regionalspezifische Konzentration der 
speziellen Ausbildungsregelungen anbetnfft, so habe 1ch ver­
sucht, d1e Zweischneidigkelt d1eser Problematik deutlich zu ma­
chen Spezielle Ausbildungsregelungen für behinderte Jugend­
liche müssen ja n1cht per se pos1t1v sein, insbesondere dann 
n1cht, wenn s1e d1e Chance fur e1ne Ausbildung 1n anerkannten 
Ausbildungsberufen vermindern. Inwieweit also in den Bundes­
ländern, in denen durch d1e negative Haltung der Arbeitnehmer­
vertreter spezielle Ausbildungsregelungen nicht möglich gewe­
sen s1nd, behmderte Jugendliche eher 1n anerkannten Ausbil­
dungsberufen ausgebildet werden, kann wegen fehlender Daten 
allerdings le1der n1cht festgestellt werden 

Dam1t waren w1r beim vierten Punkt D1ese wen1gen Ausführun­
gen haben erneut gezeigt, daß v1ele Argumente sich auf Erfah­
rungen und Tatbestände grunden, d1e konkret kaum belegt s1nd. 
D1e Vielzahl meiner Fragen sollte darauf verstärkt aufmerksam 
machen. ln meiner Analyse habe 1ch deshalb auch ausdrücklich 
von vor!auf1gen Ergebnissen gesprochen Ich meine, man sollte 
dagegen nicht m1t Erfahrungen und Tatbeständen argumentieren 
und s1ch zugleich gegen detailliertere Untersuchungen stellen, 
sondern d1ese fordern, um ggf. auch d1e e1gene Pos1t1on erhärten 
zu können. 
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Es 1st schließlich funftens n1emals beabs1cht1gt worden, alle Aus­
zubildenden nach der Art 1hrer Behinderung zu befragen Daß 
aber die Art der amtlich festgestellten Behinderung be1 denJeni­
gen Auszubildenden, d1e nach § 48 BBiG ausgebildet werden, er­
hebbar sem muß, w1rd wohl n1emand ernsthaft bestreiten konnen 
Ich vermag nach w1e vor n1cht einzusehen, daß 1n der statiSti­
schen Analyse ohnehin vorhandener Daten zur Verbesserung der 
S1tuat1on der Behinderten eme liegen soll Wenn 
die Ausbildung in speziellen Behindertenberufen ke1ne D1skr1m1-
n1erung darstellt, kann doch auch 1hre Untersuchung n1cht d1skr1-
mm1erend se1n D1es bleibt allerdings e1n akademischer Streit, so­
lange man n1cht d1e Betroffenen selbst fragt 

AUS DER ARBEIT DES 8188 

Günter Kühn 

Dam1t ist das grundlegende Problem unserer Kontroverse ange­
sprochen. Was wollen e1gentllch d1e betroffenen behinderten Ju­
gendlichen? Welcher Zielsetzung müssen Maßnahmen zur Ver­
besserung ihrer S1tuat1on dienen? Ich habe eme wertende Ana­
lyse gemacht und die Zielsetzung mehrfach genannt: es geht 
m. E um die gleichwertige Integration mit der Chancenerbffnung 
fur d1e Ausbildung auch in anerkannten Ausbildungsberufen. Dar­
über kann man diskutieren, aber unter d1esem Aspekt habe ich 
bestimmte Punkte der gegenwartigen Situation der behinderten 
Auszubildenden hervorgehoben. Daß hinter der Kritik an meiner 
wertenden Analyse gleichfalls Wertungen und Interessen stehen, 
durfte offenkundig sein, nur sollte man s1e auch nennen 

Materialien und Programme zur Aus- und Fortbildung 
von Lehrkräften in der Berufsbildung Erwachsener 

Was fur d1e Berufsbildung Erwachsener allgemein gilt, gilt glei­
chermaßen fur den Teilbereich der Aus- und Fortbildung von 
Lehrkratten 1n der Berufsbildung Erwachsener Es fehlt der Über­
blick uber d1e Anzahl, d1e Art und den Umfang sowie über die 
Qualltat der bereits in der Praxis und in der Entwicklung befindli­
chen Qualifizierungsprogramme Aufgrund dieses Tatbestandes 
1st d1e Erfassung und die Analyse von QualifiZierungsprogram­
men eine wesentliche Voraussetzung fur eine optimale Realisie­
rung von praxisnahen trägerübergreifenden Konzepten fur d1e 
QualifiZierung von Lehrkräften in der Berufsbildung Erwachsener 

Im Rahmen eines Forschungsauftrags wurden deshalb vierzehn 
1m Umfang, 1n der Form, im Ausarbeitungsgrad und in der Quall­
tat unterschiedliche Materialien und Programme analysiert und 
bewertet [1]. 

Untersuchungsverlauf und Methode 

Zur Analyse und Bewertung d1eser Materialien und Programme 
wurde ein Begutachtungsraster erstellt, m1t dem qualifikatorische 
und Anforderungen zu untersuchen waren Das Be­
gutachtungsraster wurde auf der Grundlage eigener Forschungs­
ergebnisse [2] und denen des Deutschen Instituts für Pädagogik 
[3] entwickelt 

Vornehmlich galt zu analysieren und zu bewerten: 

d1e Lernziele, die Lerninhalte und d1e Lernorgan1sat1on 
sow1e deren Begründungszusammenhang, 
Eingaben zum Lernprozeßverlauf, 
Ausarbeitung der Teilnehmermatenallen, 
die didaktischen Intentionen und 
die allgemeinen Rahmenbedingungen 

D1ese Untersuchungsfelder entstanden aufgrund folgender Fra­
gestellungen: 

Unter dem Aspekt war zu klaren, InWieweit 
d1e formulierten Lernziele und -Inhalte e1nen Beltrag zur Re­
duzierung von Qualifikationsdefiziten der Lehrkratte 1n der Be­
rufsbildung Erwachsener leisten könnten. 

Unter dem curricularen Aspekt wurde erfragt, inw1ewe1t 1n der 
Formulierung von Lernzielen, 1n der Nennung von Lerninhal-

ten und in der Festlegung der Lernorgan1sat1on Merkmale er­
kennbar sind, w1e 

e Offenheit der Lernsituation für geme1nsame Planungsent-
scheidungen der Beteiligten, 

e Erfahrungsbezug zur Situation der Teilnehmer, 

e Grad der Arbeitsplatzorientierung, 

e das PraktiZieren von aktiVIerenden und selbsttätigen Lern­
und Soz1alformen. 

Einige Analyseergebnisse 

Im Verlauf der Untersuchung stellte s1ch heraus, daß Insgesamt 
nur vier Programme Aussagen zu allen Untersuchungsfragestel­
lungen enthielten [4] Demzufolge konnten nur d1ese Programme 
einer Detailanalyse 1m Hinblick auf Lernziele und -inhalte, Metho­
den, didaktische Struktur und Rahmenbedingungen unterzogen 
werden. 

Daruber h1naus entsprachen die übrigen Materialien und Pro­
gramme nur partiell den konzeptionellen Grundforderungen nach 
praz1ser Angabe eben genannter Elemente. 

D1e thematischen Schwerpunkte der 1n den einzelnen Weiterbil­
dungsprogrammen beschriebenen Lernziele und Lerninhalte lie­
gen in den Bereichen der Unterrichtsplanung und -durchführung, 
der psychologischen Grundinformation einschließlich Informatio­
nen uber Gruppenprozesse Nur wen1ge Materialien und Pro­
gramme beschreiben auch Themen aus den Bereichen der Ge­
sellschaftswissenschaften wie z B gesellschaftliche Bedmgun­
gen von Erwachsenenbildung 

D1e Mehrzahl der Materialien und Programme 1st zur Durchfuh­
rung komplexer und länger andauernder Veranstaltungen ange­
legt. So w1rd in einem Fall d1e QualifiZierungsdauer sogar mit 400 
'stunden angegeben (Abschluß-)Prüfungen schemen in der Re­
gel n1cht vorgesehen zu sein; sie sind aber 1n der Prax1s wohl 
mehr 1n das Ermessen der Veranstalter/Dozenten und/oder der 
Teilnehmer gelegt worden. Daß Lernerfolgskontrollen durchge­
führt worden smd, ist anhand der gemachten Angaben nur für 
eine ger1nge Zahl der Progrämme zu konstatieren 


